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Um zum Kern des Themas zu kommen, müssen wir etwas weiter ausholen:
Bereits nach Artikel 2 Abs. 1 GG hat jeder das Recht auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit. Dieser Grundsatz wird durch Abs. 2 ausdrücklich auf den Betrieb übertragen und weiter konkretisiert. Er verpflichtet die Betriebsparteien zur Wahrung der grundrechtlich geschützten Freiheitsrechte. Arbeitgeber und Betriebsrat trifft nämlich nicht nur die Verpflichtung, die freie Entfaltung der Persönlichkeit der im Betrieb beschäftigten Arbeitnehmer zu schützen, sondern diese auch zu fördern.

Über die freie Entfaltung der Persönlichkeit zum arbeitsrechtlichen Gleichbehandlungsgrundsatz: 

Die Persönlichkeit eines Arbeitnehmers kann auch dadurch verletzt werden, dass er ohne einsichtigen Grund schlechter als seine Arbeitskollegen behandelt wird: Wer nur das halbe Weihnachtsgeld erhält oder wer für die gleiche Arbeit weniger Geld als andere erhält, wird sich in der Regel auch als Mensch herabgesetzt fühlen. 

Wer mehr als andere kontrolliert wird, weiß, dass man seiner Leistung oder seiner Anständigkeit misstraut.

Woraus ergibt sich ein Gebot der Gleichbehandlung?

Nach geltendem Recht kann sich der Arbeitnehmer auf das Grundgesetz sowie auf das Betriebsverfassungsgesetz berufen. Zum einen bestimmt Artikel 3 Abs. 3 GG, dass niemand wegen seines Geschlechts, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen Anschauung benachteiligt oder bevorzugt werden darf. Weiter ordnet Artikel 3 Abs. 1 GG an, dass alle Menschen vor dem Gesetz gleich sind (Willkürverbot). Dieser Artikel wird verletzt, wenn “bei einer am Gerechtigkeitsdenken orientierten Betrachtungsweise“ kein sachlicher Grund für die Ungleichbehandlung gleicher Sachverhalte vorliegt. Beide Vorschriften binden auch den Arbeitgeber, der gegenüber seiner Belegschaft soziale Macht ausübt.

Zum anderen stellt § 75 Abs. 1 BetrVG für den Betrieb eine Konkretisierung des Artikel 3 GG dar, die dessen Verbote voll übernimmt. In einigen Punkten geht dieser Paragraph sogar über das Grundgesetz hinaus, da er auch die politische Betätigung (und nicht nur die Anschauung), aber auch die gewerkschaftliche Betätigung oder das Lebensalter unter seinen Schutz nimmt.

Keine unzulässige unterschiedliche Behandlung liegt dagegen vor wenn der Arbeitgeber den Gewerkschaftsmitgliedern aufgrund eines Tarifvertrages höhere Leistungen gewährt als den nichtorganisierten Arbeitnehmern. Die Tarifbindung beschränkt sich nach dem Tarifvertragsgesetz lediglich auf die organisierten Arbeitnehmer. Nichtorganisierte Arbeitnehmer dürfen daher auch zu untertariflichen Bedingungen beschäftigt werden.

(Im übrigen ist durch Artikel 9 Abs. 3 GG nur die positive Koalitionsfreiheit geschützt, also die Freiheit, einer Koalition (in diesem Fall einer Gewerkschaft) beizutreten und für diese tätig zu werden. Die sogenannte negative Koalitionsfreiheit (das Recht keiner Gewerkschaft beizutreten) unterliegt diesem besonderen Schutz nicht.)

Wann muss der Arbeitgeber gleichbehandeln?

Der Arbeitgeber muss bei seinen Weisungen jede Benachteiligung vermeiden: Die Persönlichkeit des Arbeitnehmers wird nicht nur dann verletzt, wenn ihm Leistungen ohne sachlichen Grund vorenthalten, sondern erst recht, wenn ihm ohne sachlichen Grund bestimmte Pflichten auferlegt werden. Wird etwa immer dieselbe Person zu Überstunden herangezogen oder in besonderem Umfang überwacht, obwohl hierfür kein sachlicher Grund ersichtlich ist, so ist dies rechtswidrig.

Der aber wohl wichtigste Anwendungsbereich des Gleichbehandlungsgrundsatzes im Betrieb sind die freiwilligen, tariflich nicht abgesicherten Leistungen des Arbeitgebers.

Einblick in die Bruttolohn und -gehaltslisten durch den Betriebsrat:

Das Einblicksrecht in die Listen über die Bruttolöhne und -gehälter steht in Betrieben mit mindestens neun Betriebsratsmitgliedern dem Betriebsausschuss (bestehend aus dem BR-Vorsitzenden, seinem Stellvertreter und drei weiteren BR-Mitgliedern, welche vom BR bestimmt werden) und nicht dem gesamten Betriebsrat zu. 

In Kleinstbetrieben oder in Betrieben in denen kein Betriebsausschuss existiert, hat der BR-Vorsitzende allein das Einblicksrecht.

Das Einblicksrecht dient insbesondere der Prüfung ob die kollektiven Entgeltregelungen in Tarifverträgen und Betriebsvereinbarungen eingehalten werden und die sich aus § 75 Abs. 1 BetrVG ergebenden Grundsätze von Recht und Billigkeit sowie der Gleichbehandlungsgrundsatz gewahrt werden, z. B. bei der Gleichbehandlung von Männern und Frauen bei gleicher Tätigkeit.

[image: image5.wmf]Das Einblicksrecht dient einerseits der Lohngerechtigkeit, andererseits der Prüfung, ob Mitbestimmungsrechte des Betriebsrates berührt werden. Der Betriebsrat soll prüfen, gerade in Betrieben in denen die Arbeitnehmer nicht unter den Schutz eines Tarifvertrages fallen, ob innerbetriebliche Lohngerechtigkeit erreicht ist oder ob sie durch eine andere innerbetriebliche Lohngestaltung erreicht werden kann.

                                       Hiervor haben Arbeitgeber, die willkürlich Lohnerhöhungen aussprechen
                            und Arbeitnehmer absichtlich ungleich behandeln bzw. benachteiligen natürlich

                       Angst. Denn mit der Macht des Arbeitgebers, allein über Lohnerhöhungen entscheiden 

                zu können (und nicht wie gesetzlich vorgesehen in Verhandlungen mit Gewerkschaften),

                   lassen sich Arbeitnehmer leichter unter Druck setzen und zu bestimmten Verhaltensweisen


          beeinflussen. Arbeitnehmer, die Angst haben keine oder nur eine geringe Lohner-

                     höhung zu bekommen, lassen sich vom Arbeitgeber wesentlich leichter dazu „verleiten“,

                    sogar gegen den eigenen Betriebsrat und die eigenen Kolleginnen und Kollegen
                       vorzugehen. Arbeitgeber sitzen dann oftmals als „lachende Dritte“ im Hintergrund,

              reiben sich die Hände und freuen sich, dass die Arbeitnehmer sich gegenseitig bekämpfen
           und der Betriebsrat sich nicht mehr auf seine wesentlichen Aufgaben konzentrieren kann.              

  Arbeitgeber die allerdings zeigen wollen, dass sie nichts zu verbergen haben oder Wert

                         auf den Betriebsfrieden legen, arbeiten in dieser Hinsicht mit Betriebsräten 

                                                                              zusammen.
Das Einblicksrecht besteht, anders als bei der Einsicht in die Personalakten, unabhängig vom Einverständnis des einzelnen Arbeitnehmers. Eine Schutz- und Überwachungsfunktion gegenüber der Belegschaft als Ganzes aber auch gegenüber einzelnen Arbeitnehmern, die eventuell ungerecht behandelt werden, könnte sonst vom Betriebsrat nicht wahrgenommen werden. Niemand anders als der Betriebsrat, der als Verfassungsorgan aufgrund eines Bundesgesetzes gewählt wird, hat die Möglichkeit im Betrieb zu prüfen, ob der Gleichbehandlungsgrund- satz verletzt wird, ob Lohngerechtigkeit vorliegt oder ob Mitbestimmungsrechte (z.B. Auszahlung von Leistungs-, Erschwernis- und Schmutzzulagen, Überstunden- oder Nachtzuschlägen, oder bei der Verteilung von freiwilligen Leistungen) eingehalten werden. 

Das Einblicksrecht hat nicht zum Ziel, den Arbeitgeber darauf hin zu drängen, besser bezahlte Arbeitnehmer herabzustufen. Aber gerade hiervor haben, insbesondere besser bezahlte Arbeitnehmer, in den Betrieben die häufigste Angst. 

Das Wissen des Betriebsausschusses über das konkrete Entgelt einzelner Arbeitnehmer unterliegt nach § 75 Abs. 2 BetrVG der Verschwiegenheitspflicht gegenüber anderen Arbeitnehmern. Somit ist gesichert, das die Individualsphäre des einzelnen gewahrt bleibt.

Ohnehin besteht das Einblicksrecht lediglich hinsichtlich der Bruttobezüge, nicht aber hinsichtlich der von den persönlichen Verhältnissen (z.B. unterschiedliche Besteuerung, Lohnpfändung etc.) viel stärker beeinflussten Nettobezüge. Außerdem erlangt der Betriebsrat sowieso nur Informationen, die in der Personalabteilung des Arbeitgebers ohnehin vorhanden sind.

Viele vergessen aber auch, dass der Arbeitgeber dem Betriebsrat bei jeder Einstellung oder Versetzung ohnehin von sich aus den Lohn des betroffenen Arbeitnehmers mitteilen muss.
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· Sollten trotz dieser Informationen noch Fragen zum Thema Einblick in die Bruttolohn und     

-gehaltslisten offen sein, meldet Euch beim Betriebsrat!!!

Quellen: „Gemeinschaftskommentar zum BetrVG von Däubler/Kittner/Klebe 7. Aufl.“, „Gemeinschaftskommentar zum BetrVG von Fitting/Kaiser//Heither/Engels 19. Aufl.“, „Arbeitsrecht von Wolfgang Däubler 3. Aufl.“, „Das Arbeitsrecht 2 von Wolfgang Däuler 11. Aufl.“, „Kommentar zum BetrVG von Siebert/Becker/Wendt 8.Aufl.“

Eine Gewähr über die Richtigkeit wird  nicht übernommen.

Die Rechtslage entspricht dem Stand: Juli 2001
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Abkürzungen:





GG = Grundgesetz





BetrVG = Betriebs-


verfassungsgesetz
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